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Was tun für bessere Rahmenbedingungen in 

der Jugendberufshilfe?  

»Laut werden«, so der Tenor auf einer Fach-

tagung am 30. Juni 2017 in der ver.di-

Bundesverwaltung. 

Sie helfen denen, die keine Lobby haben: 

Beschäftigte in der Jugendberufshilfe unter-

stützen junge Menschen, die zunächst ohne 

Schulabschluss oder Ausbildungsplatz ge-

blieben sind. Sie wollen, dass niemand abge-

hängt wird. Doch ihre eigenen Bedingungen 

sind in der Regel prekär. Unbefristete Stellen 

sind selten, ebenso die Bezahlung nach Ta-

rifvertrag. Das muss sich ändern, so der Te-

nor auf einer vom Kooperationsverbund Ju-

gendsozialarbeit gemeinsam mit ver.di ausge-

richteten Fachtagung am 30. Juni 2017 in 

Berlin. Die Voraussetzung dafür: eine ausrei-

chende und verlässliche Finanzierung. 

Das Phänomen gesellschaftlicher Ausgren-

zung von Jugendlichen und jungen Erwach-

senen sei in den vergangenen Jahren nicht 

geringer geworden, erläuterte Elise Bohlen 

von IN VIA Katholischer Verband für Mäd-

chen- und Frauensozialarbeit in Deutschland, 

– und belegte das mit Zahlen: Sechs Prozent 

der Jugendlichen verlassen die Schule ohne 

Abschluss. 1,9 Millionen Menschen zwischen 

20 und 34 Jahren haben keinen Berufsab-

schluss. Sie sind fünf Mal häufiger von Er-

werbslosigkeit betroffen als andere. Bohlens 

Schlussfolgerung: Die Jugendberufshilfe, die 

benachteiligte junge Menschen beim Über-

gang von der Schule in den Beruf unterstützt, 

werde weiter dringend benötigt. 

Doch die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte 

sind schlecht. Überlastung sei ein großes 

Thema, berichtete Bohlen. Die »Projektisie-

rung« verhindere Kontinuität und verlässliche 

Angebote. 

Auch aus Sicht von Sylvia Bühler vom ver.di-

Bundesvorstand liegt in der Jugendberufshilfe 

vieles im Argen. »Die Politik muss ihre Haus-

aufgaben machen und die Rahmenbedingun-

gen verbessern«, forderte die Gewerkschafte-

rin. Allerdings stünden auch die Träger in der 

Verantwortung, für gute Arbeitsbedingungen 

zu sorgen. Ein Weg dahin könne ein gemein-

samer Tarifvertrag in der Branche sein. 

»Dann würde der Wettbewerb über die bes-

ten Angebote und die höchsten Vermittlungs-

quoten geführt – nicht über den niedrigsten 

Preis«, so Bühler. 

Die kurzfristige und unsichere Finanzierung 

ist für Sibylle Klings von IN VIA Köln eines der 

großen Probleme der Branche. »Es tut mir 

leid, wenn ich engagierten Mitarbeitern nach 

zwei Jahren sagen muss: Jetzt ist Schluss.« 

Hinzu komme, dass die Beschäftigten vielfach 

»gegen die eigene Überzeugung« arbeiten 

müssten. Die Prüfungs- und Prämienvorga-

ben stünden oft in Widerspruch zu dem, was 

die Jugendlichen eigentlich bräuchten. Das 

sei auch für die Fachkräfte eine Belastung. 

In der Jugendberufshilfe sei Vertrauen und 

Kontinuität besonders wichtig, sagte Anne 

Daniels vom Kolping Bildungswerk Aachen. 

»Aber ich kann den Jugendlichen nicht einmal 

versprechen, dass ich nach den Sommerferi-

en noch da bin«, so die Sozialarbeiterin, die 

zum dritten Mal befristet angestellt ist nach 

eigener Einschätzung deutlich weniger ver-

dient als in anderen Bereichen der sozialen 

Arbeit. »Wenn ich in diesen prekären Bedin-

gungen bleibe, bin ich selbst irgendwann ein 

Sozialfall«, fürchtet sie. 

Auch Mirjam Aasman hat lange in einer unsi-

cheren Situation gearbeitet. Als Lehrkraft hat-

te sie gleich zwei Stellen bei ein und demsel-

ben Bildungsträger – eine mit einem Beschäf-

tigungsumfang von 20 Prozent auf drei Mona-

te befristet, eine weitere mit 40 Prozent auf 

vier Monate. 

 

Prekäre Helfer 

Tagungsbericht von Daniel Behruzi 
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Für die Jugendberufshilfe hatte der kirchliche 

Träger die Bezahlung gegenüber den sonst 

geltenden Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) 

abgesenkt. 

Heute arbeitet Aasman als Geschäftsführerin 

der Jugendwerkstatt Gießen. Die AVR könne 

die evangelische Einrichtung nur einhalten, 

weil sie von der Kirche und durch Spenden 

unterstützt werde. Auch der Personalschlüs-

sel könne so verbessert werden. »Schließlich 

wollen wir die Jugendlichen nicht nur verwal-

ten und abfertigen, sondern richtig betreuen.« 

Niko Stumpfögger, Bereichsleiter Betriebs- 

und Branchenpolitik im ver.di-Fachbereich 

Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und 

Kirchen, betonte: »Wer gute Qualität will, 

braucht Kontinuität und muss erfahrenes 

Fachpersonal an Bord halten.« Die größten-

teils über Projekte und Vergabeverfahren 

laufende, kurzfristige Förderung passe nicht 

zu diesem Anspruch. Sie führe dazu, dass 

Fachkräfte abwanderten. 

Professor Wolfgang Schröer von der Universi-

tät Hildesheim appellierte an die Verbände 

und Organisationen der Jugendberufshilfe, 

»laut zu werden«. Sie müssten für bessere 

Bedingungen streiten – und auch politische 

Bildung betreiben.  

Es gehe nicht nur darum, Jugendliche für 

einen Job zu qualifizieren, sondern auch, sie 

zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu 

machen. Der Wissenschaftler erinnerte in 

diesem Zusammenhang daran, dass junge 

Menschen in überbetrieblichen Maßnahmen 

anders als in der betrieblichen Ausbildung 

keine Mitbestimmungsrechte haben. Schröer 

plädierte für eine gesellschaftliche Diskussion 

über die Rechte von Jugendlichen.  

Anders als die frühkindliche Bildung komme 

Jugendpolitik bei den Parteien kaum vor. Die 

Jugendberufshilfe müsse eine Rolle dabei 

spielen, sie wieder zum Thema zu machen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

herzlich willkommen zu unserer Fachtagung 

„Ausbildung für alle jungen Menschen – nicht 

ohne uns! Jugendberufshilfe braucht bessere 

Rahmenbedingungen“, zu der ver.di gemein-

sam mit dem Kooperationsverbund Jugendso-

zialarbeit eingeladen hat. 

Vor fast genau einem Jahr entstand die Idee 

zu dieser Fachtagung. Sie, liebe Frau Bohlen, 

waren zu einem Gespräch bei uns und wir 

haben uns über die prekären Rahmenbedin-

gungen der Jugendberufshilfe ausgetauscht. 

Wir waren relativ schnell überzeugt, dass es 

diesem wichtigen Handlungsfeld hilft, wenn wir 

gemeinsam die Interessen der Beschäftigten 

und der jungen Menschen, die auf die Hilfe 

angewiesen sind, vertreten und zum Start eine 

Fachtagung durchführen. 

Sind wir ehrlich, die Jugendberufshilfe steht 

nicht gerade im Zentrum des politischen Han-

delns. Tatsache ist jedoch: Hier wird eine 

wichtige und gute Arbeit geleistet. Das darf 

man auch selbstbewusst vertreten. Wir dürfen 

uns nicht damit abfinden, dass eine große 

Anzahl junger Menschen in Deutschland keine 

Chance auf eine Ausbildung und damit auf 

berufliche Teilhabe hat. Das ist unsozial. Die 

Ursachen hierfür sind vielfältig sowie komplex, 

und die jungen Menschen haben keine Lobby. 

Genau für diese jungen Leute setzen die 

Fachkräfte der Jugendberufshilfe sich ein. Sie 

beraten, fördern und motivieren.  

 

 

 

 

Sie eröffnen Zugänge in Betriebe. Und ganz 

wichtig, sie ergreift Partei für diese jungen 

Menschen! 

Daher ist es ver.di ein Anliegen, die Profis in 

der Jugendberufshilfe stark zu machen. Sie, 

die junge Menschen stark machen, sind selbst 

prekär beschäftigt. Verdient haben Sie unbe-

fristete Arbeitsverhältnisse und eine anständi-

ge Bezahlung. Hier haben wir dicke Bretter zu 

bohren, um wirklich zu besseren Rahmenbe-

dingungen zu kommen. 

Wichtig ist eine professionelle Darstellung des 

Arbeitsfeldes, die zeigt, was sie bewirkt. Die 

Finanzierung ist völlig unzureichend. Umso 

wichtiger ist es, dass die Träger kooperieren 

statt miteinander in Preis-Konkurrenz um die 

billigsten Löhne zu gehen. Die Vergabepraxis 

der Bundesagentur für Arbeit befördert Kon-

kurrenz und unzureichende Finanzierung. Und 

klar ist auch, dass es in dieser Gesellschaft 

einen Zusammenhang gibt zwischen der An-

erkennung, der Wertschätzung der Arbeit und 

der Bezahlung. Billige Arbeit ist scheinbar 

auch nicht wertvolle Arbeit. Das wollen wir 

ändern. ver.di sieht die beste Lösung hier in 

einem gemeinsamen Tarifvertrag. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, ich wünsche uns heute neue 

Erkenntnisse, lebhafte Debatten und gute Ge-

spräche.   

Danke fürs Zuhören. 

  

Begrüßung 

Sylvia Bühler, Mitglied des ver.di-Bundesvorstands,  
Bundesfachbereichsleiterin Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen 



- 7 - 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Frau Bühler, lieber Herr Stumpfögger, 

auch im Namen des Kooperationsverbundes 

Jugendsozialarbeit begrüße ich Sie herzlich zu 

unserer Fachtagung. Ich freue mich sehr über 

die große Resonanz und dass Sie aus ganz 

Deutschland angereist sind trotz der widrigen 

Wetterverhältnisse. Vielen Dank an den ver.di 

Bundesverband, dass wir hier tagen dürfen, 

aber vor allem, dass Sie sich gemeinsam mit 

uns für bessere Rahmenbedingungen in der 

Jugendberufshilfe einsetzen. Ich finde das ist 

ein wichtiges Signal! 

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 

hat sich zum Ziel gesetzt: die berufliche und 

soziale Integration von benachteiligten Ju-

gendlichen zu verbessern. Wir wollen Kompe-

tenzen im Bereich der Jugendsozialarbeit 

bündeln, Fachlichkeit und Förderkonzepte 

weiter entwickeln, qualifizierte Politikberatung 

leisten, aber auch die Öffentlichkeit für die 

Lebenslagen benachteiligter junger Menschen 

sensibilisieren. 

Wir sind ein Bundeszusammenschluss der 

Jugendsozialarbeit mit sieben Mitgliedsorgani-

sationen: 

 Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

 Die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangeli-

sche Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) 

 Die Bundesarbeitsgemeinschaft katholi-

sche Jugendsozialarbeit (BAG KJS) 

 Die Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich/ 

regionaler Träger (BAG ÖRT) 

 Der PARITÄTISCHE Gesamtverband 

 Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und  

 der Internationale Bund (IB)  

 

Wir arbeiten eng mit anderen im Bereich der 

Jugendhilfe tätigen Organisationen zusammen 

genauso wie mit den Akteuren des Arbeits-

marktes, den Schulen, der Wirtschaft, der Poli-

tik und den Gewerkschaften. 

Unsere Arbeitsweise: Jede beteiligte Organi-

sation übernimmt die Federführung für die 

Bearbeitung wichtiger Themenfelder der Ju-

gendsozialarbeit, etwa Ausbildung, rechts-

kreisübergreifende Förderung, Jugendsozial-

arbeit und Schule.  

Gemeinsam werden in zwei Lenkungskreisen 

Ziele vereinbart und umgesetzt. Gern empfeh-

le ich Ihnen unsere Homepage www.jugendso- 

zialarbeit.de sowie unsere Materialien – eine 

Auswahl haben wir mitgebracht. 

Nun zu meiner thematischen Einführung:  

Um wen geht es?  

Phänomene gesellschaftlicher Ausgren-

zung Jugendlicher statt Teilhabe 

Problemaufriss:  Jugendberufshilfe in Not 

 

Elise Bohlen, Fachbereichsleiterin Jugendsozialarbeit,  
IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit - 
Deutschland e.V. 

http://www.jugendsozialarbeit.de/
http://www.jugendsozialarbeit.de/
http://www.invia-deutschland.de/cms/contents/invia.caritas.de/medien/bilder/portraets/elise-bohlen/elise_bohlen.jpg
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Die jungen Menschen mit denen wir in der 

Jugendsozialarbeit zu tun haben, vereinen 

frühe Selektionserfahrungen in der Schule. 

Oftmals scheitern sie an schulischer Bildung. 

So sind etwa 6 % ohne Schulabschluss. In der 

Folge gelingen die Übergänge in Ausbildung 

nicht  - mit gravierenden Konsequenzen. Die 

Bundesagentur für Arbeit meldet am 21. Juni 

2017: „Menschen ohne Berufsabschluss sind 

fünfmal häufiger arbeitslos als ausgebildete 

Fachkräfte.“ Die Abwärtsspirale setzt sich häu-

fig in der weiteren Biografie mit weiteren 

Arbeitsphänomenen fort.  

 

Seit einiger Zeit haben wir die Fachdiskussion 

um sogenannte entkoppelte Jugendliche, die 

seit Erscheinen der Studie vom Deutschen 

Jugendinstitut (DJI) breit geführt wird. Das DJI 

spricht von 20.000 jungen Menschen, die in 

der Gefahr sind, von allen Hilfesystemen ab-

gekoppelt zu werden. Alarm schlagen auch die 

Verbände der Wohnungslosenhilfe, die einen 

rasanten Anstieg bei der Wohnungsnot junger 

Menschen feststellen. Das DJI hat eine neue 

Studie zum Thema „Straßenkinder/-

jugendliche“ vorgelegt. Wir treffen also auf 

unterschiedliche soziale Problemlagen.  

Ein Blick in den 15. Kinder- und Jugendbericht 

2017 zeigt erneut einen deutlichen Zusam-

menhang zwischen sozialer Herkunft und Bil-

dungserfolg auf. 

Junge Menschen erfahren erhebliche soziale 

Ungleichheiten durch ungleiche Lebenslagen 

und unterschiedliche Unterstützungsressour-

cen, z.B. im Elternhaus, in ihrer Schule oder in 

ihrem Wohnumfeld. 

Der Bericht gibt uns eine Mahnung mit auf den 

Weg: die sozialen Dienste müssten dahinge-

hend überprüft werden, inwieweit sie nachhal-

tig die jungen Menschen erreichen und deren 

Rechte wahren. Hier sind deutlich auch das 

Übergangssystem und die Jugendsozialarbeit 

angesprochen. Auch Sozialarbeit muss sich 

also selbst fragen, ob sie inklusiv arbeitet oder 

ob sie exkludierende Prozesse befördert. 

Ein Teil der ausgegrenzten Jugendlichen ist in 

keiner Statistik (etwa der BA oder der Jugend-

hilfe) mehr sichtbar, z.B. Jugendliche, die vor-

zeitig die Schulen verlassen, die im Rahmen 

des SGB II sanktioniert werden, die Maßnah-

men abbrechen oder ohne Anschlussperspek-

tive bleiben.  
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Diese jungen Menschen stehen in der Gefahr, 

von allen Leistungs- und Unterstützungssys-

temen abgehängt zu werden. 

Bezogen auf die Strukturen zeigt sich, dass 

Daten zu Ausgaben der Jugendämter für die 

Jugendberufshilfe nirgends hinterlegt sind, hier 

kann man nur mutmaßen. Lediglich für die 

Jugendsozialarbeit insgesamt sind Daten er-

hoben, dazu später mehr. 

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

muss kritisch hinterfragt werden: wer wird alles 

als versorgt gezählt, obwohl sie/er ohne Aus-

bildungsplatz ist? Auch spiegeln die Daten nur 

einen Teil der Realität wider, denn eine hohe 

Dunkelziffer kann vermutet werden. 

Der Berufsbildungsbericht 2017 konstatiert 

einen Mangel an Auszubildenden und viele 

Unversorgte. Zum Stichtag gab es 43.500 un-

besetzte Ausbildungsplätze und gleichzeitig 

80.600 unversorgte Bewerber/-innen. Gerade 

Hauptschulabsolventinnen und -absolventen 

haben zunehmend schlechte Chancen, in 

Ausbildung zu münden. Belegt wird dies auch 

durch Datenmaterial der Industrie- und Han-

delskammer, nach der 62 % aller dort ausge-

schriebenen Ausbildungsstellen für Haupt-

schulabsolventinnen und –absolventen nicht 

zugänglich sind. 

Alarmierend ist auch die von der Ausbildungs-

stellenstatistik dokumentierte Zahl von 93.400 

Bewerber/-innen mit unbekanntem Verbleib.

Deutlich ist in diesem Jahr auch die Verdrän-

gung von Abgänger/-innen mit niedrigen und 

mittleren Bildungsabschlüssen durch Abitu-

rient(inn)en, deren Anteil an der dualen Aus-

bildung auf 27 % gestiegen ist. 

Ein weiterer Befund: Das Übergangssystem 

wird zur Normalität. 298.800 Bewerber/-innen, 

also ein Viertel aller jungen Menschen mündet 

in solche Maßnahmen.  

Schlussendlich sind 13,4 % oder 1,9 Millionen 

Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne 

Berufsabschluss, ein Beleg für das exkludie-

rende Bildungssystem, der nicht hinnehmbar 

ist. 

Sozialpädagogische Angebote im Rahmen der 

Jugendhilfe, die die schulische und berufliche 

Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt 

und soziale Integration junger Menschen för-

dern, sind als Soll-Vorschrift im §13 SGB VIII 

Absatz 1 festgeschrieben, der Gesetzgeber 

wollte also eine Leistungsverpflichtung für die-

se Angebote! In Gesetzeskommentaren zu 

§ 13 heißt es: nur in begründeten Ausnahme-

fällen darf die Jugendhilfe davon absehen. 

Aber die öffentliche Jugendhilfe nimmt ihren 

Auftrag nicht ausreichend wahr. So entfallen 

laut Jugendhilfestatistik 2014 nur 1,3 % der 

Gesamtausgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

auf die Jugendsozialarbeit. 
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Viele Angebote und Maßnahmen unter dem 

Label der Jugendberufshilfe sind über das 

SGB II und III finanziert. Diese haben andere 

Förderlogiken. Während die Jugendhilfe den 

Auftrag hat, junge Menschen in ihrer individu-

ellen und sozialen Entwicklung zu fördern und 

dazu beizutragen, Benachteiligungen zu ver-

meiden oder abzubauen, folgt die Arbeitsför-

derung/das Sozialgesetzbuch III dem Ziel, 

Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. 

So wird in der Praxis die einseitige Fokussie-

rung von SGB III Maßnahmen auf schnelle 

Vermittlung in Ausbildung oder Erwerbsarbeit 

kritisiert, die bei Jugendlichen mit hohem För-

derbedarf nicht greift und zu weiteren Misser-

folgserfahrungen führen kann. 

Niedrigschwellige Angebote, die für diese jun-

gen Menschen notwendig wären, fehlen weit-

gehend. Dies beklagen die Verbände der Ju-

gendsozialarbeit seit Langem1. Neben den 

genannten Förderlücken haben wir Schnittstel-

lenprobleme zwischen den Sozialgesetzbü-

chern II, III und VIII, die formal zwar eindeutige 

Zuständigkeiten haben, aber in der Praxis 

werden junge Menschen hin- und hergescho-

ben. 

                                                
1 Vgl. Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit: Zeitschrift 

DREIZEHN Nr. 17 „Was bewegt die Jugendsozialarbeit? 
Anforderungen, Erfolge, Perspektiven“ S.35-37. Berlin 
2017 
http://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichungen/fachzeitsch
rift-dreizehn/ausgabe-17/ 

 

Die gelebte Förderpraxis lässt also junge 

Menschen mit hohem Förderbedarf zurück. 

Die Fachkräfte der Jugendberufshilfe versu-

chen, die Bedarfe dieser jungen Menschen mit 

aufzufangen.  

Die Politik hat mit verschiedenen Initiativen 

reagiert, etwa den Jugendberufsagenturen, 

dem neuen Bundesprojekt RESPEKT (aktuell 

mit bundesweit 18 Standorten), und dem neu-

en § 16 h im SGB II. Diese Initiativen sind zu 

begrüßen. Die Programme müssen jedoch 

erst richtig anlaufen. Den Jugendberufsagen-

turen fehlen noch gemeinsame Förderziele 

und Fachstandards. 

IN VIA, der Deutsche Caritasverband (DCV) 

und die Bundesarbeitsgemeinschaft katholi-

sche Jugendsozialarbeit (BAG KJS) fordern 

einen individuell einklagbaren Rechtsanspruch 

auf Leistungen SGB VIII § 13, auf Leistungen 

nach dem SGB III sowie eine verpflichtende 

Kooperation der Leistungsträger, die in den 

betroffenen Gesetzbüchern festgeschrieben 

wird2. 

                                                
2
 Vgl. Deutscher Caritasverband (Hrsg.): Berufliche In-

tegration junger Menschen verbessern – Schnittstellen 
der Sozialgesetzbücher II, III, VIII und XII beseitigen. 
Positionspapier. Freiburg 2015.  
http://www.invia-deutschland.de/fachliches/ 
publikationen/veroeffentlichungen/schule-und-
ausbildung/ 
 

 

 

http://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichungen/fachzeitschrift-dreizehn/ausgabe-17/
http://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichungen/fachzeitschrift-dreizehn/ausgabe-17/
http://www.invia-deutschland.de/fachliches/publikationen/veroeffentlichungen/schule-und-ausbildung/
http://www.invia-deutschland.de/fachliches/publikationen/veroeffentlichungen/schule-und-ausbildung/
http://www.invia-deutschland.de/fachliches/publikationen/veroeffentlichungen/schule-und-ausbildung/


- 11 - 
 

Die Jugendberufshilfe agiert an der Schnitt-

stelle von Jugendhilfe und Arbeitsförderung – 

dies birgt eine Chance und ist Dilemma zu-

gleich. Die Klaviatur beider Disziplinen muss 

sie beherrschen.  

Beider Rechtskreise, nämlich des Sozialge-

setzbuchs VIII (Jugendhilfe) und des Sozial-

gesetzbuchs III (Arbeitsförderung) bedient sie 

sich, um für junge Menschen bedarfsgerechte 

Förderkonzepte umzusetzen. Der Mehrwert 

der Jugendberufshilfe liegt darin, dass sie An-

gebote leistet, die die soziale und die berufli-

che Integration junger Menschen gleicherma-

ßen im Blick hat. Anders gesagt: Jugendbe-

rufshilfe ist Berufsförderung und Sozialpäda-

gogik aus einer Hand. 

Aber es fehlen niedrigschwellige, flexible und 

zugleich kontinuierliche Beratungs- und Be-

gleitangebote nach § 13 SGB VIII. Die Ju-

gendberufshilfe benötigt hier dringend eine 

Stärkung durch die Kommunen. Junge Men-

schen mit komplexen Problemlagen wie psy-

chischen Beeinträchtigungen, Wohn- und 

Schuldenproblemen oder Suchtproblematiken 

benötigen diese Angebote zur Stabilisierung 

ihrer Lebenssitua-tion und haben auch einen 

Anspruch darauf. 

Die Finanzierung der Angebote am Übergang 

von der Schule in den Beruf sollte nach einem 

bedarfsorientierten Individualprinzip erfolgen. 

Das heißt: Bedarfsgerechte Angebote sind 

vorzuhalten; die Finanzierung regeln die Leis-

tungsträger untereinander. Der Gedanke einer 

Poolfinanzierung mit zweckgebundenen Mit-

teln aus dem SGB II, III und VIII sollte in die-

sem Zusammenhang neu geprüft werden. 

Fachkräfte beklagen, dass standardisierte 

Maßnahmen und Ausschreibungen, insbeson-

dere aus dem SGB III, ihre pädagogischen 

Konzepte regeln. 

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel: weg 

von standardisierten Maßnahmen für alle hin 

zu einem breit angelegten Unterstützungsan-

gebot mit genügend Spielraum und Flexibilität 

für die Hilfen, die tatsächlich benötigt werden.  

Weder die Arbeitsförderung noch die Jugend-

hilfe dürfen wir dabei aus ihrer Pflicht entlas-

sen. Die Ziele der Jugendhilfe können wir nicht 

hinreichend umsetzen. Grundsätzlich ist die 

Jugendhilfe jedoch verpflichtet, sozialpädago-

gische Hilfen zu leisten, wenn dies zur Behe-

bung von Benachteiligungen im (Aus-) Bil-

dungssystem notwendig ist.  
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Die Fachkräfte in der Jugendberufshilfe stehen 

im ständigen Spannungsfeld zwischen hohem 

pädagogischen Anspruch, zunehmendem In-

novationsdruck und eigener prekärer Erwerbs-

situation. 

Die sozialpädagogische Arbeit stellt hohe An-

forderungen an die Fachkräfte. Sie selbst sind 

der Schlüssel zu gelingenden Prozessen für 

die gesellschaftliche Teilhabe der jungen 

Menschen. Zudem benötigen sie darüber hin-

aus gehende multidisziplinäre Fähigkeiten, um 

ihre Rolle als Akteur/-in und Netzwerker/-in in 

der Kooperation mit beteiligten Personen und 

Institutionen ausfüllen zu können. 

Im krassen Gegensatz dazu stehen die Ar-

beitsbedingungen der Fachkräfte. Sie sind 

geprägt durch kurze Vertragslaufzeiten mit 

teils schlechter Bezahlung. In der Folge wech-

seln viele Fachkräfte verständlicherweise in 

andere Felder der sozialen Arbeit. Viele Maß-

nahmen sind deshalb geprägt von einem „Per-

sonal- und Kompetenzhopping“. 

Bezogen auf Projekte oder Maßnahmen in 

diesem Bereich zeigen die Erfahrungen, dass 

diese sich erst zwei oder drei Jahre nach de-

ren Aufbau etablieren können. Kaum ist aber 

der Aufbauprozess abgeschlossen, kann die 

Maßnahme auch schon durch eine Neuverga-

be an andere Träger beendet werden. Nicht 

nur Kooperationen gehen verloren, sondern 

auch Infrastruktur sowie Know-how und letzt-

endlich Ressourcen. 

Berufsbildende Schulen bemühen sich, Ange-

bote für die Zielgruppe benachteiligter junger 

Menschen zu entwickeln. Dies ist insbesonde-

re für die große Teilgruppe mit negativen 

Schulerfahrungen nicht einfach, hier ist die 

Kooperation mit der Jugendhilfe unabdingbar. 

Auch in Bezug auf die Jugendberufsagenturen 

ist die Jugendhilfe noch zu wenig einbezogen.  

Private Anbieter mit teils prekärer Vertrags- 

und Lohngestaltung übernehmen – teils ohne 

professionelle fachliche Standards - die Be-

rufsförderung über das SGB III. Damit fallen 

bewährte (sozial)pädagogische, ganzheitliche 

und an den jungen Menschen orientierte För-

deransätze weg.  

Es droht die Gefahr, dass die Jugendberufshil-

fe strukturell und personell ausblutet. Exper-

tinnen und Experten sind sich einig, dass trotz 

der Entwicklungen im Zuge des demografi-

schen Wandels ein Anteil junger Menschen 

bleiben wird, der hohen Förderbedarf am 

Übergang von der Schule in den Beruf hat. Die 

Jugendberufshilfe wird also mit ihrer Expertise 

ein unverzichtbarer Akteur im Übergangssys-

tem bleiben. 

Für die Zukunft der Jugendberufshilfe ergeben 

sich zentrale Fragestellungen und Handlungs-

bedarfe: 

Wie können wir erreichen, dass junge Men-

schen sozialpädagogische Angebote nach §13 

erhalten? Wie können wir den § 13 SGB VIII 

so stärken, dass Angebote der Jugendberufs-

hilfe Bestand haben? Wie ist abzusichern, 

dass die Jugendhilfe in den Jugendberufs-

agenturen Gewicht erhält? Wie sehen prakti-

kable Lösungen für Mischfinanzierungen aus 

dem SGB II, III und VIII aus? Was müsste sich 

an der Förderpolitik ändern? 

Ich bin gespannt auf die Inputs, die Diskussion 

und auf Ihre Praxiserfahrungen und freue mich 

auf viele Impulse und Erkenntnisse! Danke für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

.
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Der Jugendaspekt und eine jugendpoliti-

sche Dimension sind in den letzten Jahren 

in der (Berufs)Bildungs- und Sozialpolitik 

und auch in der Jugendberufshilfe zu kurz 

gekommen 

Trotz der Initiativen zur Stärkung der Jugend-

politik, etwa seitens des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ), ist das Thema „Jugend“ und Ju-

gendpolitik, gesellschaftspolitisch weiterhin 

nachranging. Ein jugendpolitisches Konzept 

gab es zuletzt mit dem Ansatz „Jugend in Ar-

beit“ im Jahr 1986. Auch anlässlich der Bun-

destagswahl 2017 legt keine Partei ein ju-

gendpolitisches Konzept vor.  

 

Vielmehr wird der Jugendbegriff seit Längerem 

unter dem Begriff der Bildung subsumiert. Fak-

tisch ist Jugend vor allem „Schuljugend“, so 

dass von einer Scholarisierung der Jugend 

gesprochen werden kann. 

Jugendliche, die eine Ausbildung machen oder 

erwerbstätig sind, kommen zu wenig in den 

Blick, außerdem sind die meisten tatsächlich 

schon jenseits der Volljährigkeit. Wir haben 

auch kaum empirische Erkenntnisse darüber, 

wie junge Menschen sich selber im „Über-

gang“ wahrnehmen.  

 

 

Auch über die sogenannten NEETS ist in der 

Jugendforschung noch zu wenig bekannt. Die 

Kategorisierungen von Benachteiligung (Be-

hinderung, Lernschwäche etc.) sind kritisch zu 

hinterfragen. Unser System ist von Zahlen 

bzw. Statistiken getrieben und zu wenig von 

den Menschen, um die es geht. 

Zu wenig wissen wir darüber, wie es etwa Ju-

gendlichen mit Beeinträchtigung oder Behin-

derung ergeht, die nach der Schule neu „gela-

belt“ bzw. mit einem Stigma versehen werden 

(z.B. Reha-Status) und mit unklaren Perspek-

tiven ins Berufsleben starten. Bisher sind die 

eigentlichen Zielgruppen in der Debatte um 

Inklusion nicht gefragt. Wenn wir eine inklusive 

Kinder- und Jugendhilfe wollen, sind diese 

Themen – auch mit den Perspektiven der jun-

gen Menschen selbst - dringend in den Blick 

zu nehmen.  

Ähnlich verhält es sich mit jungen Geflüchte-

ten. Auch diese sind in erster Linie als Jugend-

liche zu sehen, die ein Recht auf Jugend ha-

ben.  

 

Zur Zukunft der Jugendberufshilfe als  

wegweisendes Angebot für benachteiligte Jugendliche 
 

Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Universität Hildesheim 
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Alter beim ersten Erreichen verschiedener Le-
bensereignisse junger Erwachsener (in Jahren) 
nach dem angestrebten bzw. erreichten Schul-
abschluss  

 

Ganztagsschulen blenden  

Jugendinteressen aus  

Der 15. Kinder- und Jugendbericht kommt zu 

dem Schluss, dass bisher bei der Gestaltung 

und Weiterentwicklung der Ganztagsschulen 

die Sichtweisen und Interessen der Jugendli-

chen wenig berücksichtigt werden. Die Ganz-

tagsschulkonzepte beinhalten keine jugend-

adäquaten Angebote. Sie sind in der Regel auf 

Kinder ausgelegt. Dies spiegelt sich in der 

geringen Wahrnehmung des Ganztagsschul-

angebots durch Jugendliche.  

Dabei bewerten Jugendliche ihre Zufriedenheit 

mit der Ganztagsschule nach den Möglichkei-

ten der Partizipation, der Einbeziehung außer-

schulischer Partner, der interessen- und ju-

gendorientierten Gestaltung und nach dem 

Zusammenspiel unterschiedlicher Bildungs- 

und Erfahrungsräume.  

Die Ganztagsschule muss sich der Frage stel-

len, ob sie der Grundidee einer multiprofessio-

nellen Gestaltung an der Schule als Lern- und 

Lebensort unter Berücksichtigung der Interes-

sen und der Beteiligung Jugendlicher durch 

entsprechende Handlungskonzepte Rechnung 

tragen kann und will. 

Ganztagsschulen sind auf die Kooperation mit 

außerschulischen Partnern angewiesen. Nur 

so kann Schule ihrem Auftrag als Bildungsort 

gerecht werden, an dem Jugendliche selbst 

organisierte Formen des sozialen Lernens und 

eigene Positionierungen entwickeln können. 

 

Das Übergangssystem ist Normalität und 

es wird nicht verschwinden, aber ein sys-

tematischer Umbau ist überfällig 

Das Übergangssystem ist inzwischen syste-

matischer Bestandteil des Berufsbildungssys-

tems und des Jugendalters, wird jedoch nicht 

als solches anerkannt. Es ist heterogen, kom-

plex und unübersichtlich, selbst für Fachleute. 

Aktuell richtet sich der Bedarf im Übergangs-

system nach dem institutionellen Rahmen, es 

muss jedoch genau umgekehrt sein: Der 

Rahmen muss dem Bedarf folgen.  

Alle empirischen Befunde zeigen zudem, dass 

dieses – häufig 4-5 Jahre andauernde - Über-

gangssystem nicht von alleine verschwindet. 

Der Trend zur „Verschulung“ des Übergangs 

ist aus Perspektive der Jugendhilfe kritisch zu 

sehen. 

Die knapp 280.000 jungen Menschen, die 

nach der Schule jährlich dort einmünden, sind 

auf eine gute Übergangsbegleitung, ein loka-

les Übergangsmanagement und gute Ausbil-

dungsplätze/faire Chancen im Berufsleben 

angewiesen.  
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Ein systematischer Umbau des Übergangs-

systems als Teil eines reformierten Berufsbil-

dungssystems für junge Menschen müsste 

also ein zentrales jugendpolitisches Ziel sein, 

das aber von keiner Partei prominent vertreten 

wird. Eine kohärente Förderung und Transpa-

renz des Systems müsste das Leitziel für eine 

Neugestaltung sein. Der Einsatz einer En-

quetekommission, die das Übergangssystem 

steuert, wäre ein guter Weg, um hier Innovati-

onen in Gang zu setzen. 

 

Jugend ermöglichen: Jugend ist mehr als 

Ausbildung – den Anforderungen in der 

Jugendphase muss Rechnung getragen 

werden 

Es muss wahrgenommen werden, dass Aus-

bildung, Beschäftigung, Arbeit vor allem The-

men der „jungen Erwachsenen“ sind (vgl. 15. 

Kinder- und Jugendbericht), die viel stärker 

auch als Zielgruppe der Jugendhilfe und der 

Jugendpolitik reflektiert werden muss. Denn 

das jüngere Erwachsenenalter gehört zur Ju-

gendphase. Das durchschnittliche Alter für den 

Ausbildungseinstieg liegt inzwischen bei 21,5 

Jahren. Dies hat Folgen für den Verselbstän-

digungsprozess, etwa der Auszug aus dem 

Elternhaus.  

BIBB-Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012 

Je niedriger der Schulabschluss ist, desto spä-

ter gelingt dies, Hauptschüler/-innen etwa erst 

mit 20,7 Jahren. 

Auch die Jugendberufshilfe muss ihre Konzep-

te folglich an „älteren jungen Erwachsenen“ 

ausrichten.  

Der 15. Kinder- und Jugendbericht identifiziert 

für das Jugendalter gegenwärtig drei Kernher-

ausforderungen: 

 Qualifizierung (Erlangung von allgemein-

bildenden, sozialen und beruflichen Hand-

lungsfähigkeiten) 

 Verselbständigung (Übernahme von sozi-

okultureller, ökonomischer und politischer 

Verantwortung) 

 Selbstpositionierung (Ausbildung einer 

Balance zwischen subjektiver Freiheit und 

sozialer Zugehörigkeit) 

Der Qualifizierung wird hierbei mehr Gewich-

tung geschenkt. Aufgabe der Gesellschaft und 

Politik muss es aber sein, diese drei Dimensi-

onen in ein Gleichgewicht zu bringen. 

Junge Menschen müssen verstärkt in die poli-

tische Bildung eingebunden werden. Hier ist 

ein in den Institutionen des Aufwachsens ver-

ankertes verbindliches Konzept einer politi-

schen Bildung im Jugendalter notwendig, das 

neben der Aneignung von Wissen zu einer 

eigenen Positionsfindung und zu demokrati-

scher Handlungskompetenz beiträgt. 

Auch die Jugendhilfe ist hier gefordert. 

 

Rolle der Jugendhilfe und Herausforderun-

gen für die Jugendberufshilfe  

Die Diskussion um Jugend verschwindet hinter 

der allseits gegenwärtigen Bildungsdiskussion. 

In diesem Sinn ist auch die Jugendberufshilfe 

gefordert, ihr Jugendbild zu überprüfen. Zu 

stark fokussiert sie das Thema „Berufshilfe“ 

während das Thema „Jugend“ zu kurz kommt. 
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Konsequent muss sie ihre Angebote an den 

Interessen und Rechten der Jugendlichen ori-

entieren und partizipativ gestalten. Hilfe und 

Selbstbestimmung stehen dabei nicht in Wi-

derspruch zueinander.  

Verteilung der Neuzugänge auf die drei Sektoren 

des beruflichen Ausbildungssystems 2005 bis 

2015* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S. 102 

 

Die Jugendberufshilfe muss sich im institutio-

nellen Gefüge des Aufwachsens neu verorten. 

Für ihre pädagogischen Konzepte und politi-

sche Bildungsarbeit muss die Jugendberufshil-

fe gesellschaftlich und bei Entscheidungsträ-

gern offensiv eintreten und fachlich argumen-

tieren.  

Zu ihrem Auftrag gehören ganzheitliche, parti-

zipative Ansätze mit Elementen von politischer 

Bildung und einer zunehmenden Orientierung 

an „europäischer Bürgerschaft/citizenship“, zu-

mal es angesichts der Konjunktur und der öf-

fentlichen Wahrnehmung schwierig sein wird, 

in der nächsten Legislaturperiode die Themen 

„Ausbildungsförderung/ Übergänge/ Arbeits-

marktpolitik" etc. überhaupt prominent auf die 

politische Agenda zu setzen. 

Im Übergangssystem bedarf es nicht nur einer 

besseren Zusammenarbeit in den noch sehr 

heterogen ausgerichteten Jugendberufsagen-

turen. Notwendig sind auch entsprechend in-

tegrierte und eigene Angebote der Jugendhilfe 

insbesondere für schwer erreichbare Jugendli-

che. Die Versäulung der Jugendhilfe muss 

aufgegeben werden zugunsten eines ganz-

heitlichen Konzepts. Ein Jugendsozialgesetz-

buch wäre konsequent.  

Denn benachteiligte junge Menschen können 

mit den Instrumenten des SGB III nicht geför-

dert werden. Die aktuellen Entwicklungen im 

SGB II mit neuen niedrigschwelligen Ansätzen 

im § 16 h wirken von daher zwiespältig, denn 

vielerorts wird befürchtet, dass damit auch die 

letzten Jugendhilfeangebote der Kommunen 

verschwinden.  

Dass die freien Träger der Jugendsozialarbeit 

mit ihrer hohen Kompetenz und breiten Exper-

tise z.B. nicht systematisch in die Gestaltung 

der Jugendberufsagenturen einbezogen sind, 

die Berufsschulen hingegen schon, ist nicht 

plausibel. Die Begründung, dass Träger wirt-

schaftliche Eigeninteressen verfolgen, ist ein 

„Totschlagargument“, das nicht greift. 

Auch wenn die Situation vieler Träger und der 

Fachkräfte im Übergangsbereich prekär ist, 

erscheint es wichtiger denn je, dass Verbände 

und Organisationen (auch der Jugendsozial-

arbeit) Verantwortung übernehmen, indem sie 

im Sinne der Interessen junger Menschen 

Veränderungen anregen, Prozesse dazu ein-

fordern und damit das Übergangssystem mit-

gestalten. 
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INPUT 

1. Was trägt die Jugendberufshilfe zur 

Teilhabe junger Menschen bei? 

 
Der 15. Kinder- und Jugendbericht benennt 

drei Kernherausforderungen für die Jugend-

phase: Qualifizierung, Verselbständigung, 

Selbstpositionierung! 

An den Zielen der Jugendhilfe orientierte För-

derung agiert nach diesen Grundsätzen3: 

 Die Angebote sind freiwillig und die jun-

gen Menschen gestalten ihren eigenen 

Entwicklungsprozess mit. 

 Sie eröffnet ihnen Partizipation, z.B. Lern- 

und Gestaltungsräume. 

 Jugendberufshilfe hat einen ganzheitli-

chen Blick auf den jungen Menschen; die 

Förderung zielt auf die berufliche und so-

ziale Integration sowie gesellschaftliche 

Teilhabe. 

 Jugendberufshilfe bietet Förderung aus 

einer Hand. 

 Die Angebote sind flexibel, bedarfsorien-

tiert und ergebnisoffen. 

 Sie fördert Kompetenzen und Engage-

ment Jugendlicher.  

 Sie vermittelt Kompetenzen zur Selbstor-

ganisation und Bewältigungsstrategien zur 

Gestaltung von Übergängen und Brüchen. 

 Sie begleitet, unterstützt und motiviert 

Jugendliche auch über einen längeren 

Zeitraum verlässlich. 

 

 

 

                                                
3
 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugend-

sozialarbeit: Bildungsort Jugendsozialarbeit. Zum Bil-
dungsverständnis der Jugendsozialarbeit in katholischer 
Trägerschaft. Düsseldorf 2015 
http://www.bagkjs.de/stellungnahmen_positionen 

 
 

 Jugendberufshilfe agiert in Netzwerken 

und kooperiert mit unterschiedlichen Akt-

euren, auch in der Rolle des Vermittlers. 

2. Ist-Situation:  

 Nur 1,3 % der Aufwendungen für die Kin-

der- und Jugendhilfe fließen in die Ju-

gendsozialarbeit. 

 Jugendberufshilfe hat keine verlässliche 

Infrastruktur. 

 Das Bundesnetzwerk der Jobcenter plä-

diert für einen dauerhaften, zweckgebun-

denen Aufbau einer angemessenen Fi-

nanzausstattung der kommunal finanzier-

ten Jugendsozialarbeit nach § 13. 

3. Gelingensbedingungen und Hand-

lungsbedarfe für die Jugendberufshilfe 

und ihre Träger und Fachkräfte/ Einige 

Thesen: 

 Jugendberufshilfe mischt sich in die Ju-

gendhilfeplanung ein und bringt die Anlie-

gen benachteiligter Jugendlicher ein. 

 Es gibt eine AG nach § 78 SGB VIII: „Die 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 

die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 

anstreben, in denen neben ihnen die an-

erkannten Träger der freien Jugendhilfe 

sowie die Träger geförderter Maßnahmen 

vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaf-

ten soll darauf hingewirkt werden, dass 

die geplanten Maßnahmen aufeinander 

abgestimmt werden und sich gegenseitig 

ergänzen.“  

Forum 1: Rolle der Jugendberufshilfe in der  
kommunalen Jugendhilfe -Teilhabe und § 13 SGB VIII 
 

Elise Bohlen, IN VIA Deutschland e.V. 

http://www.bagkjs.de/stellungnahmen_positionen
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 Es gibt ein bedarfsgerechtes, verlässliches 

Angebot mit Beratungsstrukturen und nied-

rigschwelligen Angeboten  

 Die Jugendhilfe koordiniert die Angebote 

der beruflichen Integrationsförderung.  

 Es gibt rechtsübergreifende Fallkonferen-

zen. 

 Die Jugendhilfe gestaltet die Jugend-

berufsagenturen mit: Gemeinsam festge-

legte Ziele wie Aufbau von Förderketten, 

gemeinsam finanzierte Angebote, abge-

stimmtes Beratungskonzept. 

DISKUSSION 
 
Kommunen gewinnen 

Die Jugendhilfe verfolgt andere Ziele als die 

Arbeitsförderung. Der ganzheitliche Ansatz 

und das Prinzip der Freiwilligkeit entsprechen 

den Bedarfen junger Menschen mit Förderbe-

darf in ihrer Persönlichkeitsentwicklung häufig 

mehr.  

Aber junge Menschen wollen auch berufliche 

Perspektiven entwickeln und umsetzen. Die 

Jugendberufshilfe vereint beide Zielrichtungen: 

die der Jugendhilfe und der Arbeitsförderung.  

Damit die Jugendberufshilfe (wieder) in den 

Fokus der Kommunen gerät, muss sie ihre 

Kompetenzen auf allen Ebenen (Kommune, 

Land, Bund, aber auch Schulen, Betriebe u.a. 

Institutionen) selbstbewusst herausstellen. 

Ihre eigenen Potentiale muss sie kontinuierlich 

weiter entwickeln und Angebote erweitern so-

wie anpassen. Mit ihrem Angebot muss sie 

sich in den Kommunen Räume erobern und 

auch dafür streiten. Ein strategisches Ziel soll-

te es sein, die Leitung der Kommunen für ihre 

Anliegen zu gewinnen. „Leuchtturmprojekte“ 

müssen in die Fachöffentlichkeit und in die 

Politik transportiert werden, damit sie sichtbar 

werden.  

Auch gemeinsame Initiativen mit anderen Fel-

dern der Jugendhilfe führen zu Synergien. 

Die im SGB VIII § 78 verankerten Arbeitsge-

meinschaften (siehe oben) führen nach Ein-

schätzung einiger Teilnehmender tendenziell 

nur noch ein Schattendasein. 

Jugendberufsagenturen (JBA) mitgestalten 

Deutlich wird, dass die JBA sich strukturell 

unterscheiden und sehr unterschiedlich arbei-

ten. Dies zeigen die Erfahrungen von anwe-

senden Vertreterinnen und Vertretern aus JBA 

an diesen Beispielen:  

 Eine JBA in Berlin ist in freier Trägerschaft 

und über das SGB VIII § 13, Absatz 1 fi-

nanziert.  

 Integriert in die JBA Hannover und Salzgit-

ter ist das Projekt Pro-Aktiv-Center (PACE), 

das junge Menschen mit unterschiedlichen 

Unterstützungsbedarfen durch intensive 

Betreuung über einen längeren Zeitraum 

stabilisiert und unterstützt. Die Pro-Aktiv-

Center sind durch das Niedersächsische 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung aus Mitteln des Europäi-

schen Sozialfonds (ESF), des Landes Nie-

dersachsen und der Kommunen gefördert. 

 In Hamburg haben sich 12 freie Träger der 

Jugendhilfe zusammengeschlossen. Sie 

leisten im Rahmen des Programms „Ju-

gend aktiv Plus“ sozialraumorientierte, nied-

rigschwellige Angebote für junge Men-

schen. Sie arbeiten eng mit den JBA zu-

sammen. 

Die Erfahrungen zeigen tendenziell, dass die 

Agenturen für Arbeit die Jugendberufsagentu-

ren dominieren. Dies ist mit der Gefahr ver-

bunden, dass junge Menschen mit sehr ho-

hem Förderbedarf nicht erreicht werden. 
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Die Jugendberufshilfe muss sich daher in die 

Arbeit der JBA einmischen und jugendhilfeori-

entierte Angebote einfordern bzw. selber ein-

bringen. Ziel muss es sein, dass die freien 

Träger der Jugendberufshilfe in die JBA ein-

bezogen sind.  

Die Jugendberufshilfe muss darauf hinwirken, 

die Interessen der benachteiligten Jugendli-

chen in den Jugendberufsagenturen zu vertre-

ten und für diese einzustehen. 

 

§ 16 h SGB II Förderung schwer zu errei-

chender junger Menschen umsetzen 

Der neue § 16 h sieht Kann-Leistungen für 

Leistungsberechtigte unter 25 Jahren vor, mit 

dem Ziel, dass sie aufgrund ihrer individuellen 

Situation bestehende Schwierigkeiten über-

winden können, eine schulische, ausbildungs-

bezogene oder berufliche Qualifikation ab-

schließen oder anders ins Arbeitsleben ein-

münden und Sozialleistungen zu beantragen 

oder anzunehmen.  

Die Förderung umfasst zusätzliche Betreu-

ungs- und Unterstützungsleistungen mit dem 

Ziel, dass Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende in Anspruch genommen wer-

den, erforderliche therapeutische Behandlun-

gen eingeleitet werden und an Regelangebote 

dieses Buches zur Aktivierung und Stabilisie-

rung und eine frühzeitige intensive berufsori-

entierte Förderung herangeführt werden. 

Die Praxiserfahrungen zeigen, dass es eine 

große Zurückhaltung der Jobcenter bei der 

Umsetzung gibt.  

Kontraproduktiv ist in diesem Zusammenhang 

die Vorgabe an durchführende Träger, dass 

sie eine Akkreditierungs- und Zulassungsver-

ordnung Arbeitsförderung (AZAV) nachweisen 

müssen. Dadurch sind viele erfahrene und 

kompetente - vor allem kleine - Träger der 

Jugendhilfe, ausgeschlossen. 
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Sibylle Klings stellt als Impulsgeberin im Fach-

forum 2 fünf Thesen auf und hinterlegt diese 

mit Argumenten. In der Diskussion wird bestä-

tigt, dass eine Umsteuerung der Arbeitsmarkt-

politik notwendig ist.  

 

 

 

 

 

Sie geben den Rahmen für die Jugendberufs-

hilfe vor. Diese muss sich diesen Systemen 

vor allem aufgrund von wirtschaftlichen Zwän-

gen unterwerfen, denn diese unterliegen den 

Grundsätzen der Betriebswirtschaft und des 

Arbeitsmarktes. 

Der Arbeitsmarkt und der Ausbildungsmarkt 

stoßen an Grenzen. Nicht die Menschen sind 

daran schuld, sondern der Arbeitsmarkt hat 

keinen Platz für sie. Es fehlen Arbeitsplätze. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Ar-

beitsmarktpolitik in den vergangenen Jahren 

erschöpft hat.  

 

 

 

 

Denn trotz der Instrumentenreform und ver-

schiedener Bemühungen, Förderinstrumente 

weiter zu entwickeln, ist die Zahl der jungen 

Menschen ohne Berufsabschluss in Deutsch-

land nahezu gleichbleibend. 

 

 

 

 

 

Ebenso verbleibt Jahr für Jahr eine tendenziell 

eher ansteigende Zahl junger Menschen, die 

auf dem Ausbildungsmarkt nicht vermittelbar 

sind. Die Aktivierungsquote ist in den letzten 

Jahren gesunken.  

 

 

 

 

 

 

Die Fachkräfte in der Jugendberufshilfe sind 

jedoch kompetent und in der Lage, lernbeein-

trächtigte und unterstützungsbedürftige junge 

Menschen zu fördern und diesen mit einer 

akzeptierenden und wertschätzenden Haltung 

zu begegnen. Sie identifizieren individuelle 

Bedarfe der Jugendlichen und gestalten För-

derpläne möglichst partizipativ. 

Die Jugendberufshilfe stößt in ihrem Ansatz 

und mit ihrer menschenachtenden Haltung 

jedoch immer wieder an Grenzen, die sich 

aufgrund der Rahmenbedingungen aus dem 

SGB II und SGB III ergeben. Insofern muss 

ein Umdenken stattfinden:  

 

 

Forum 2: Situation der Fachkräfte versus 

Qualität der Arbeit 

Sibylle Klings, IN VIA Köln e.V., 
Susanne Nowak, IN VIA Deutschland e.V. 

1. These 
 

Die Zukunft der Jugendberufshilfe wird 
gesteuert durch die Instrumente des SGB II 
und SGB III. Diese wiederum unterliegen 
den Grundsätzen der Betriebswirtschaft 

und des Arbeitsmarktes. 

2. These 
 

Nicht die Menschen sind schlecht, sondern 
der Arbeitsmarkt hat keinen Platz für sie. 

Der Arbeitsmarkt stößt an Grenzen und hat 
Probleme. Es fehlen Arbeitsplätze.   

3. These 
 

Die Jugendberufshilfe beugt sich aus  
wirtschaftlichen Zwängen den  

Anforderungen der Instrumente des  
SGB II  und SGB III. 

4. These 
 

Die Jugendberufshilfe verliert überzeugte 
und kompetente Fachkräfte, die nicht mehr 

bereit sind „gegen den Strich“,  
wider besseres Wissen, in unsicheren  

Arbeitsverhältnissen zu arbeiten. 
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Vielmehr muss sich die Jugendberufshilfe ge-

genüber der Politik als starke Partnerin anbie-

ten, die – weil sie Kenntnisse darüber hat, 

junge Menschen in Ausbildung und Beruf zu 

integrieren – mitwirkt, die Arbeitsmarktpolitik 

neu zu gestalten. 

Dieses Anliegen richtet die Jugendberufshilfe 

unter dem Dreiklang „Sehen – Urteilen – Han-

deln“ an die Politik: 

Sehen:  

Es verbleiben jährlich 10 bis 15 % unversorgte 

junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt 

Urteilen:  

Die Arbeitsmarktpolitik ist erschöpft, die 

SGB II- und III-Instrumente sind nicht erfolg-

reich 

Handeln:  

Es bedarf einer Neugestaltung der Jugendbe-

rufshilfe im SGB VIII – unter der Federführung 

der Jugendhilfe – unter Einbeziehung der Trä-

ger der Jugendhilfe und der Wertschätzung 

der Jugendlichen! 

 

 

 

 

Jungen Menschen, die keine  
Perspektive auf dem Arbeitsmarkt  

haben, muss Teilhabe  
ermöglicht werden. 

 

 

 

Junge Menschen benötigen: 

 

 ein Klima, in dem sie lernen und wachsen  

können  

 vertrauensvolle Beziehungen mit Menschen,  

die an sie glauben 

 eine unterstützende Gemeinschaft 

 Herausforderungen, die ihrer Reife und ihren 

Interessen entsprechen, durch die sie lernen, 

eigenständig zu denken, sich mit anderen aus-

zutauschen und zu handeln 

 sie benötigen Gelegenheiten, jene Kompetenzen 

zu erwerben, die sie in ihrem Erwachsenen- und 

Berufsleben lebens- und arbeitsfähig machen 

 

 
 
 
 

Die Integration in den Arbeitsmarkt  
muss ein menschenfreundliches  

Gesicht erhalten. 

 

5. These 
 

Die Jugendberufshilfe darf sich nicht mehr 
alleine an den äußeren Erfordernissen des 
SGB II und SGB III orientieren, sie verliert 

dabei den Zugang zu eigenen Impulsen und 
Ideen und verhindert, dass sich junge Men-
schen zu engagierten und handlungsfähigen 

Persönlichkeiten entwickeln können. 
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Die Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen 

der Bundesagentur für Arbeit (SGB II und III) 

ist seit Jahren durch das Problem belastet, 

dass oft der Preis vor der Qualität den Aus-

schlag für die Vergabe von Maßnahmen gibt. 

Die Bundesagentur für Arbeit argumentiert hier 

häufig mit Vorgaben der Europäischen Union, 

die andere Verfahren nicht zuließen.  

2014 sind EU-Richtlinien zu einer Vergabe-

rechtsmodernisierung veröffentlicht worden, 

die innerhalb von zwei Jahren in den Mit-

gliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen 

waren. Die Bundesregierung hat im Januar 

2015 angekündigt, die EU-Vorgaben 1:1 um-

setzen zu wollen.  

Daraufhin sind Veränderungen im Gesetz ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und 

anschließend in der Vergabeverordnung (VgV) 

vorgenommen worden. Im GWB können künf-

tig zur Ermittlung des besten Preis- Leistungs-

Verhältnisses auch qualitative, umweltbezo-

gene und soziale Aspekte berücksichtigt wer-

den (§ 127 GWB). § 130 GWB regelt neu die 

Vergabe von öffentlichen Aufträgen über sozi-

ale und andere besondere Dienstleistungen, 

zu denen auch die Arbeitsmarktdienstleistun-

gen der BA gehören. 

Zur Vergabe werden neue Verfahren einge-

führt, zu denen auch ein Verhandlungsverfah-

ren mit Teilnahmewettbewerb, ein wettbewerb-

licher Dialog oder eine Innovationspartner-

schaft gehören. Die neuen Qualitätskriterien 

für Maßnahmen werden in den §§ 64 ff. VgV 

geregelt. 

 

 

 

 

 

Es sollen die Eingliederungsquote, die Ab-

bruchquote, die erreichten Bildungsabschlüsse 

und (neu) die Beurteilung der Vertragsdurch-

führung durch den öffentlichen Auftraggeber 

anhand transparenter und nicht diskriminie-

render Verfahren Auskunft über die Qualität 

eines Anbieters geben.  

Die Bundesagentur für Arbeit hat zu diesem 

Zwecke begonnen, verschiedene Hardfacts 

und Softfacts zu definieren, anhand derer die 

Qualität eines Bieters gemessen werden soll. 

Parallel dazu wird ein sogenanntes Lieferan-

tenmanagement aufgebaut, um mehr Transpa-

renz in die Geschäftsbedingungen zu bringen 

und die Qualität zu erhöhen.  

Diese Neuerungen gelten allerdings erst ab 

einem neu festgesetzten Schwellenwert von 

750.000 Euro. Darunter gilt weiterhin die be-

kannte VOL/A.  

Unterhalb des neuen Schwellenwertes soll ein 

neues Verfahren eingeführt werden: die Un-

terschwellenvergabeordnung (UVgO). Der 

Text einer solchen Ordnung ist vom Bundes-

wirtschaftsministerium erarbeitet und am 

07.02.2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht 

worden. Sie enthält ähnliche Regelungen wie 

das GWB und die VgV. Es besteht aber noch 

das Problem, dass diese „Ordnung“ (nicht 

Verordnung) noch durch die hierfür zuständi-

gen Bundesländer durch Landesvergabege-

setze oder die jeweilige Landeshaushaltsord-

nung in Kraft gesetzt werden muss. Es fehlt 

z. Zt. noch ein Überblick darüber, wie dieses 

Verfahren in den einzelnen Bundesländern 

umgesetzt wird.

Forum 3: Was bringen der Jugendberufshilfe die neuen 

Vergaberichtlinien? 

Christian Hampel, Landesarbeitsgemeinschaft  
Kath. Jugendsozialarbeit Nordrhein-Westfalen  
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In der anschließenden Diskussion wurden 

verschiedene Aspekte des Themas Verga-

be(neuordnung) angesprochen und folgende 

Vorschläge gemacht: 

Das Vergabeverfahren passt nicht zu den Ar-

beitsmarktdienstleistungen, weil es sich hier 

nicht um so standardisierte Verfahren wie bei 

der Ausschreibung von Wasser- oder Strom-

versorgung, Telekommunikation o.ä. handelt. 

Eine Beauftragung von Trägern, wie es in der 

Jugendhilfe üblich ist (SGB VIII), wäre ein ge-

eigneteres Verfahren. Man stelle sich vor, eine 

allgemeinbildende oder berufsbildende Schule 

müsste sich alle paar Jahre einem Ausschrei-

bungsverfahren stellen. Sie könnte auch den 

Zuschlag verlieren, müsste alle Lehrer entlas-

sen, das Gebäude verkaufen, Schüler müss-

ten sich eine andere Schule suchen usw. 

Bei der neu eingeführten Qualitätsbewertung 

der Träger sollten auch Ergebnisse und Erfol-

ge in anderen als den neu auszuschreibenden 

BA-Maßnahmen einbezogen werden.  

Positiv festgestellt wurde, dass künftig die bis-

herigen Erfolge und die Qualität mit 50% ge-

wichtet werden und damit eine größere Rolle 

spielen. 

Immer noch passiert es, dass die Bunde-

sagentur für Arbeit das Risiko auf die durch-

führenden Träger abwälzt, z.B. durch zu ge-

ringe Teilnehmerzuweisungen. Die Räume 

und das Personal müssen vorgehalten wer-

den, es besteht aber keine Garantie, dass sie 

auch vollständig gebraucht werden. 

Das Verfahren der Anwendung neuer Quali-

tätskriterien in der Ausschreibung ist noch 

nicht ausgereift. Neue Träger, die noch keine 

vorherigen Erfahrungen vorweisen können, 

werden einfach hier mit zwei Punkten bedacht. 

Das ist zu hoch und verfälscht das Ergebnis.  

Die neu eingeführten Maßnahmen für schwer 

zu erreichende junge Menschen (§ 16 h SGB 

II) können durch Vergabe eingerichtet oder in 

Form der Projektförderung durchgeführt wer-

den. Es wurde einhellig für die Anwendung der 

Projektförderung plädiert, die dem Maßnahme-

typ und vor allem den „schwer zu erreichen-

den jungen Menschen“ eher gerecht wird als 

eine öffentlich ausgeschriebene Maßnahme. 

Außerdem kann dann die ebenfalls im Gesetz 

geforderte Zusammenarbeit des Jobcenters 

mit der kommunalen Jugendhilfe leichter or-

ganisiert werden. 
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Am Workshop zur rechtskreisübergreifenden 

Zusammenarbeit im Rahmen der Fachtagung 

„Ausbildung für alle jungen Menschen – nicht 

ohne uns! haben ca. 20 Personen teilgenom-

men.  

Als Hintergrundmaterialien wurden folgende 

Materialien zur Verfügung gestellt:  

 Eckpunktepapier Jugendberufsagenturen 

des Kooperationsverbundes Jugendsozial-

arbeit  

 http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerder

ung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-

jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-

und-arbeitsfoerderung/  

 Arbeitshilfe zu § 16 h SGB II und das In-

formationsblatt für Jobcenterbeiratsmitglie-

der zum § 16 h SGB II des Kooperations-

verbundes Jugendsozialarbeit  

 http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerder

ung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-

jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-

und-arbeitsfoerderung/  

 DREIZEHN Nr. 16 

http://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichun

gen/fachzeitschrift-dreizehn/ausgabe-16/  

 Publikationsliste des Kooperationsverbun-

des Jugendsozialarbeit zu den Fachta-

gungsdokumentationen und Videoclips zu 

guten Beispielen der rechtskreisübergrei-

fenden Kooperation vor Ort mit entspre-

chenden Ansichtsexemplaren. 

 

Birgit Beierling und Hans Steimle eröffneten 

den Workshop mit Ausführungen über die bis-

herigen Aktivitäten zum Thema rechtskreis-

übergreifende Zusammenarbeit (RECHTS-

KREISÜBERGREIFENDE ZUSAMMENAR-

BEIT) und Arbeit an den Schnittstellen zwi-

schen den Rechtskreisen der SGB II, III und 

VIII.  

Mit dem Verweis auf die Publikationsliste (s.o.) 

wurde dargelegt, wie sich die Debatten in den 

letzten Jahren entwickelt haben und wo zurzeit 

die Schwerpunkte der gemeinsamen Aktivitä-

ten in der Federführung zu diesem Thema im 

Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit lie-

gen. 

Als Intro wurde der Film über die rechtskreis-

übergreifende Zusammenarbeit des JuKonetz 

in Dortmund gezeigt:  

http://www.jugendsozialarbeit-pari-taet.de/xd/ 

public/content/index._cXVlcnlucC54ZGNvbnRl

bnQuc2tpcD05JmFtcDtwaWQ9MTU3MSZhbX

A7_.html. 

Mit der Fragestellung „Welche guten Beispiele 

der rechtskreisübergreifenden Zusammenar-

beit vor Ort kennen Sie?“ konnte die Diskussi-

on im Workshop eröffnet werden. Als wichtiger 

Teil einer Gelingensbedingung für eine erfolg-

reiche Umsetzung von rechtskreisübergreifen-

den Maßnahmen wurde von den Workshop-

Teilnehmenden die Freiwilligkeit des Angebo-

tes benannt. 

Forum 4: Wie kann eine bessere Zusammenarbeit an den  

Schnittstellen SGB II, III und VIII gelingen?  

Birgit Beierling, Der Paritätische Gesamtverband 

Hans Steimle, BAG Evangelische Jugendsozialarbeit 

http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/themen/foerderung-am-uebergang-schule-beruf-sgb-ii-iii-jugendhilfe/kooperation-von-jugendhilfe-und-arbeitsfoerderung/
http://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichungen/fachzeitschrift-dreizehn/ausgabe-16/
http://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichungen/fachzeitschrift-dreizehn/ausgabe-16/
http://www.jugendsozialarbeit-pari-taet.de/xd/public/content/index._cXVlcnlucC54ZGNvbnRlbnQuc2tpcD05JmFtcDtwaWQ9MTU3MSZhbXA7_.html.
http://www.jugendsozialarbeit-pari-taet.de/xd/public/content/index._cXVlcnlucC54ZGNvbnRlbnQuc2tpcD05JmFtcDtwaWQ9MTU3MSZhbXA7_.html.
http://www.jugendsozialarbeit-pari-taet.de/xd/public/content/index._cXVlcnlucC54ZGNvbnRlbnQuc2tpcD05JmFtcDtwaWQ9MTU3MSZhbXA7_.html.
http://www.jugendsozialarbeit-pari-taet.de/xd/public/content/index._cXVlcnlucC54ZGNvbnRlbnQuc2tpcD05JmFtcDtwaWQ9MTU3MSZhbXA7_.html.
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In der Diskussion wurde die hohe Unterschied-

lichkeit in den Bundesländern und in der Aus-

gestaltung von Jugendberufsagenturen und 

Arbeitsbündnissen Jugend vor Ort verwiesen. 

Dies wurde einerseits als positiv und notwen-

dig betrachtet, um den realen Bedingungen, 

Bedarfen und Notwendigkeiten vor Ort ent-

sprechend Rechnung zu tragen. 

Andererseits erschwere die Pluralität der Ver-

hältnisse aber auch die Entwicklung eines 

kohärenten, flächendeckenden Konzepts der 

RECHTSKREISÜBERGREIFENDE ZUSAM-

MENARBEIT, die auch für Außenstehende 

(und für Adressat/-innen) nachvollziehbar und 

verständlich ist. 

Als weiteres Merkmal bzw. Gelingensbedin-

gung für eine kooperative und produktive Zu-

sammenarbeit zwischen den verantwortlichen 

Akteuren vor Ort wurde die notwendige Hal-

tung der Beteiligten für gemeinsame Projekte 

und für eine  gemeinsame Finanzierung von 

Projekten genannt. Und hier sind die Erfah-

rungen ebenfalls sehr unterschiedlich. Wo in 

bestimmten Städten und Regionen auf lang-

jährige Erfahrungen in der RECHTSKREIS-

ÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT zu-

rückgeblickt werden kann, stehen manche 

Städte und Kreise noch ganz am Anfang bzw. 

bestehen z.B. Jugendberufsagenturen nur auf 

der Grundlage von - mehr oder weniger strin-

gent umgesetzten – Kooperationsvereinba-

rungen. 

Aus den Reihen der Workshop-Teilnehmer/ 

-innen wurden einige aktuelle Beispiele, wie 

sich die Zusammenarbeit entwickelt und wie 

Prozesse gesteuert werden, vorgestellt. Dabei 

kamen das Pace-Mobil aus Hannover, die 

Abstimmungen zwischen den Landespro-

grammen in Bayern (JAS Programm) und 

dessen Umsetzung in Nürnberg zur Sprache. 

Beispiele aus Berlin und Rostock dienten da-

zu, nochmals zu verdeutlichen, wie wichtig es 

ist, dass sich die Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

das SGB VIII aktiv in die Ausgestaltung der 

RECHTSKREISÜBERGREIFENDE ZUSAM-

MENARBEIT-Zusammenarbeit einbringt. 

Schnell kam dann auch wieder die „Hürde“ 

Datenschutz zur Sprache. Bei dieser Diskus-

sion konnte auf die Arbeitshilfe zum Daten-

schutz des BMAS4 und auf die Ausführungen 

zum Datenschutz beim Schnittstellenpapier 

des Deutschen Vereins verwiesen werden.5 

In einer zweiten Runde wurde diskutiert, was 

eine gelingende Kooperation ausmacht und 

welche Anforderungen dafür notwendig sind. 

Dazu einige Stichworte aus der Diskussion: 

 Es gibt eine gemeinsame Planung der För-

derangebote aus SGB II, III und VIII 

 Es gibt ein gemeinsames Grundverständnis 

darüber, dass Jugendliche und junge Er-

wachsene sowohl in ihrer Persönlichkeit als 

auch in ihrer Berufseinmündung gefördert 

werden müssen  

 Passgenaue Angebote für junge Menschen 

mit besonderem Förderbedarf werden ge-

sucht 

 Konkrete Förderangebote werden gemein-

sam konzipiert und umgesetzt (finanziert) 

 Jugendhilfeträger sind an der Umsetzung 

dieser Förderangebote beteiligt, da sie gut 

im Netzwerk der Sozialen und beruflichen 

Netzwerke verankert sind 

 Die Jugendhilfe agiert mit dem Jobcenter 

und der Agentur für Arbeit auf Augenhöhe 

                                                
4 Die ausführliche Arbeitshilfe – herausgegeben 
vom BMAS – „160722 BMAS Arbeitshilfe Daten-
schutz JBA“ ist als pdf beim Deutschen Landkreis-
tag unter http://www.landkreistag.de/themen/hartz-
iv.html einzusehen. 
5 Deutscher Verein für private und öffentliche Für-
sorge: Unterstützung am  Übergang Schule – Be-
ruf. Empfehlungen des Deutschen Vereins für eine 
gelingende Zusammenarbeit an den Schnittstellen 
der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII vom 
23. September 2015, S. 12 
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 Es gibt ein Planungsgremium nach § 78 

SGB VIII (AG), in der auch Vertretende des 

SGB II und SGB III mitarbeiten 

 Der örtliche Jugendhilfeausschuss beschäf-

tigt sich mit dem Thema „Jugendliche/junge 

Erwachsene auf dem Weg ins Erwachsen-

werden und in den Beruf“ 

 Vor Ort ist die Jugendsozialarbeit als Ju-

gendhilfeleistung erkennbar, da sie mit aus-

reichend finanziellen Mitteln hinterlegt ist 

 Die Jugendsozialarbeit ist Teil der Kinder- 

und Jugendhilfeplanung der Kommune 

 

Fazit: 

Wie vor Ort eine gute Kooperation zwischen 

den Rechtskreisen gelingen kann, so der Te-

nor im Workshop, hängt stark von dem Willen 

der Verantwortlichen und dem Gestaltungswil-

len der handelnden Akteure ab. Zudem müs-

sen in allen Rechtskreisen Ressourcen dafür 

eingeplant werden. 

Mit Blick auf das Podium wurden folgende 

Fragestellungen/Thesen entwickelt: 

 Ohne Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit geht 

es in der rechtskreisübergreifenden Förde-

rung nicht. (15. Kinder- und Jugendbericht 

fordert von der Jugendhilfe allen jungen 

Menschen Jugend zu ermöglichen!) Wie 

gelingt es, den Kommunen ausreichende 

Finanzmittel zur Verfügung zu stellen? 

 

 Die Unterstützung bzw. Förderung der 

RECHTSKREISÜBERGREIFENDE ZU-

SAMMENARBEIT durch Landesprogramme 

kann ein wichtiger Motor für die Entwick-

lung von RECHTSKREISÜBERGREIFEN-

DE ZUSAMMENARBEIT vor Ort sein und 

müsste nochmals genauer betrachtet und 

in die Diskussion zur Weiterentwicklung 

eingebracht werden. 

 Das Übergangssystem müsste dringend auf 

seine förderliche Wirkung für junge Men-

schen in prekären Lebenssituationen über-

prüft werden. 

 Wenn es um die Förderung von erweiterten 

Zielgruppen, wie z.B. junge Geflüchtete 

geht, sollen ergänzende Projekte möglich, 

aber Teil eines regulären und inklusiven 

Gesamtansatzes sein (Infrastrukturentwick-

lung geht vor Projektarbeit)  

 Die verstärkten Sanktionen für junge Men-

schen unter 25 Jahren im SGB II wirken 

kontraproduktiv und müssen aufgehoben 

werden. 

 Jugend muss wieder thematisiert werden! 

 Jugendberufsagenturen sollten niedrig-

schwellige Förderangebote mit längeren 

Förderzeiträumen vorhalten, um auch Ju-

gendliche mit erhöhtem Förderbedarf zu er-

reichen 

 Bei der SGB VIII Reform wäre darauf hin-

zuwirken, dass z.B. der § 13 gestärkt und 

im § 79 Abs. 2 die Förderung der Jugend-

sozialarbeit als Aufgabe aufgenommen 

wird. 

 

 

 

 

 

  



- 27 - 
 

Podiumsdiskussion: Wie kann es weiter gehen? 

Sylvia Bühler, Mitglied des ver.di Bundesvorstand 

Jutta Krellmann, MdB, Bundestagsfraktion Die Linke,  
Gewerkschaftspolitische Sprecherin 

Lisi Maier, Moderation, Vorsitzende Bundesarbeitsgemeinschaft  
Katholische Jugendsozialarbeit e.V. 

Stefanie Remlinger, Mitglied Abgeordnetenhaus Berlin,  
Bündnis 90/Die Grünen, Sprecherin berufliche Bildung 

Silke Störcker, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Bühler sieht einen Werteverfall in der so 

wichtigen Arbeit der Jugendberufshilfe und die 

Arbeitsbedingungen müssten dringend ver-

bessert werden.  

Auf die Frage nach Veränderungsbedarfen, 

die die Bundesagentur für Arbeit zur Entwick-

lung einer verlässlichen Förderpolitik sehe, 

betont Silke Störcker den Stellenwert der Ar-

beit der Jugendberufshilfe. Die kritisierten 

Vergabeverfahren seien aber nicht der Grund 

für Qualitätsverluste. Eine zentrale Frage sei 

natürlich, wie die Angebote von den Trägern 

am effektivsten umgesetzt werden könnten 

und dabei spiele der Preis eine Rolle. 

Stefanie Remlinger entgegnet, dass sie bei 

der öffentlichen Vergabe durchaus wahrneh-

me, dass der Preis stärker ins Gewicht falle 

als die Qualität. Die Ausbildungsförderung im 

SGB III ganz aus der Vergabe rauszuholen, 

sei nicht möglich, durchaus aber, die Qualität 

als Vergabekriterium zu stärken. Es geht um 

die Frage, wie gut und effektiv die Angebote 

faktisch sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frage der Moderatorin, warum nicht eine 

Infrastrukturförderung an die Stelle von Maß-

nahmenförderung treten könne, nimmt Sylvia 

Bühler gern mit in den Verwaltungsrat der 

Bundesagentur für Arbeit. Die Definition von 

„Erfolg“ von Maßnahmen hält sie für zu eindi-

mensional. Es sei auch die Öffentlichkeitsar-

beit der Träger zu verbessern, diese müsse 

auch für Außenstehende transparent und 

nachvollziehbar sein. Wegkommen müsse 

man von der Kurzfristigkeit der Maßnahmen, 

dies sei ein riesiges Problem für die Träger, so 

Jutta Krellmann. 

Die Moderatorin hakt nach, inwiefern ein Ver-

drängungswettbewerb von teureren hin zu 

günstigen Maßnahmen stattfände. Jutta Krell-

mann sieht dieses sehr deutlich und belegt 

dies mit einem Beispiel von erfolgreich arbei-

tenden Jugendwerkstätten, die ihre Arbeit zu-

gunsten billigerer Maßnahmen einstellen 

mussten. Auch die kurze Dauer von Maßnah-

men stellt für Träger ein existentielles Problem 

dar, weil sie immer wieder damit befasst seien, 

Mittel zu beschaffen, um ihre Arbeit zu sichern 

und auch die Fachkräfte zu halten. 
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Zum § 16 h SGB II erläutert Silke Störcker, 

dass dieser eindeutig nachrangig gegenüber 

Angeboten der Jugendhilfe sei. Deshalb sollte 

und dürfte kein Jugendhilfeträger durch 16 h 

verdrängt werden. Ziel mit Blick auf die be-

troffenen jungen Menschen müsse es sein, 

Hilfebedürftigkeit mit präventiven Angeboten 

zu verhindern und langfristig zu vermeiden. 

Vor allem deshalb dürften Träger mit qualitativ 

hochwertiger Arbeit nicht aus der Förderland-

schaft verdrängt werden. 

Die Moderatorin fragt, ob nicht finanzielle 

Engpässe in der Jugendhilfe, bezogen auf den 

§ 13, eben zu dem neuen Instrument 16 h 

geführt hätten. Niemand hier im Raum habe 

Zweifel, dass die Jugendberufshilfe-

Finanzierung eine Katastrohe ist, so Stefanie 

Remlinger. Die Politik müsse aktiv werden und 

das Thema von den betroffenen Jugendlichen 

aus denken. Es müsse auch viel mehr als bis-

her rechtkreisübergreifend gedacht werden. 

Sylvia Bühler kritisiert die immer wiederkeh-

rende Argumentation, dass den Kommunen 

das Geld ausgehe. Der Bund könne nicht Auf-

träge erteilen, ohne zu finanzieren, bestätigt 

Jutta Krellmann. Statt immer nur umzuvertei-

len, müssten mehr Mittel eingesetzt werden.  

Stefanie Remlinger kritisiert das Übergangs-

system als einen Maßnahmendschungel mit 

zu hohen Abbruchquoten. Sie vertritt die Auf-

fassung, dass mehr präventiv gehandelt und 

Finanzen entsprechend eingesetzt werden 

müssten. 

Die Moderatorin spricht die Schnittstellenprob-

lematik und die verschärften Sanktionen jun-

ger Menschen im SGB II an. Die Sanktionen 

sind aus Sicht der Jugendhilfe kontraproduktiv, 

denn sie sind rechtlich problematisch und aus 

pädagogischer Sicht befördern sie Ausgren-

zung weiter. Jugendliche, die scharf sanktio-

niert würden, könnten kein Vertrauen in die 

Unterstützungssysteme haben. 

 

Silke Störcker betont ebenfalls die unter-

schiedlichen Förderziele der Jugendhilfe und 

des SGB II. Verschärfte Sanktionen seien für 

junge Menschen mit Jugendhilfebedarf kont-

raproduktiv. 

Auf die Frage der Moderatorin, was sie als 

mögliche neue Jugendministerin der kommen-

den Bundesregierung tun würde, um das 

Übergangssystem zu stärken, antwortet Ste-

fanie Remlinger, sie würde das Kooperations-

verbot von Bund und Ländern auflösen und 

mit Schulen eng kooperieren. Sie würde Stan-

dards für pädagogische Maßnahmen erarbei-

ten und festschreiben, so dass jede/r Jugend-

liche die Hilfe bekommt, die sie/er braucht. 

Jutta Krellmann möchte ein Recht auf Ausbil-

dung und Arbeit einführen. Die Politik müsse 

ihre Ziele nach den Menschen ausrichten. Die 

Jugendberufshilfe und die Bundesagentur für 

Arbeit müssten viel stärker kooperieren, auch 

über den § 16 h hinaus, um für Jugendliche 

bedarfsgerechte und wirksame Angebote zu 

entwickeln, meint Silke Störcker. Niemand 

dürfe verloren gehen. 

Sylvia Bühler empfiehlt der Jugendberufshilfe, 

wieder richtig laut zu werden. Die Jugendbe-

rufshilfe muss sich ein „großes Stück vom 

großen Kuchen holen“. Sie brauche eine insti-

tutionelle Förderung.  

Fazit: Das Übergangssystem braucht eine 

Umstrukturierung, die wir als Jugendberufshil-

fe mitgestalten müssen. Das Übergangssys-

tem ist fester Bestandteil des Jugendalters. Zu 

dem System gehört auch die Jugendberufshil-

fe, aber die Rahmenbedingungen mit ihren 

kurzfristigen Finanzierungsmodalitäten sind 

nicht adäquat. Notwendig ist eine verlässliche 

Förderpolitik. Ver.di bietet an hier unterstüt-

zend tätig zu sein. Die Jugendberufshilfe 

selbst muss mehr in Öffentlichkeitsarbeit in-

vestieren und ihre Leistungen nachvollziehbar 

beschreiben und deren Wirksamkeit darstel-

len. 
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